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4 Begründung 

gemäß 5 2, Absatz 6, Bundesbaugesetz 
zum Bcbauuncsplan Nr. 5 
- Kaiser-l~!ilheln-Platz-

Der Kaiser-'bVilheLn-Platz stellt eine Freifläche innerhalb der Orts- 

lage der Stadt Kettwig dar, viclche im ~lächennutzun~splm 
als Park- 

fläche ausgewiesen ist.' Als Parkplatz wird das Grundstück nicht 

wcsentli'ch in Anspruch' gcnommcn. Der Platz liegt östlich der durch 

die Stndt führenden Bundesstraße 288, also jenseits des inneren 

Stadtgebietes mit seinen Vcrwaltungs- und Geschäftszentrum und ist 

daher ein ur&instigcr Parkplatz für den Verkehrsteilnehmer. 


Der unbenutzte Platz in dicscr Größenordnung vcrlangt eine stadte- 

bauliche Lösung, die nunmchr durch die Aufstellung diescs Bebnuungs- 

planes gefunden werden soll. 


, . Die Planunterlnge ist nach Katastcruntcrlagcn und örtlicher .iufnnhne .:., 'L'-) durch cinen öffentlich best-.llten Vcrmcssungsingenier ausg.carbcitet 
worden. Der Planbereich ist besonders gekennzeichnet. Das Gcländc 


. -. gehört der Stadtgemeinde Kcttwig. 

:CJ 

In Planbereich wird eine reine 'fiohnbebnuung zur Ausführung gcl?.ngen, 

Eine ausreichend breite >irschlici3ungsstr~ßc nit Wendeplota führt 

in das Gelände hinein. Für den Fnhrvcrkehr sind an der Bnhnhof- 

und Talstraße hinreichend öffentliche Abstellplotze vorgesehen, 

In westlichen Teil des Pl~ngcbietes an der Enil-Kemper-Str.&e ist 

ein privater Kinderspielplatz ebseits von Verkehr angeordnet worden. 

Ddrch dic vorgesohcne Aufschließung wird folgendes erreicht: 


3cr Rang in Norden des Plangcbictes wird als öffentliche Grünflächr 
ausgestaltet. Im Norden des channligen Platzes komnt ein lsnggc- 
strecktcr ?ohnblock in a-geschossiger Bauweise nit 32 ;TE und i ~ i  
Ostcn des ehemaligen Plntaes cin von Xorden nach Süden ~crl~ufendcr 
Bnukörpcr in 4-geschossiger Hauweisc mit 16 >>'Ezur Errichtung. Ir, 
die südliche Strzßenböschung dcr HochstraSe sind für die Bewohncr 
dcr Hiiuser Saragen v.nd priv::tc Abstellplätze in nusreichender Zahl 
vorgesehen. 

Die der Stndt aus der Verwirklichung dcs Bebsuungsplancs voraussicht- 
lich entstehenden Kosten sind überschlägig, wie nschstehcnd aufgc- 
führt, crnittclt worden: 

Kosten für den Strnßenbau ......................... DX 27.000,-- 
Kostcn für die Entwässerung - I,bwasseranlagc -.... DEI 10.000,-- I '  
Kosten für den Ausb?.u der öffvntlichcn AbstellplätzeD&l 5.000,-- 1 
Kosten für den Ausbau und die Errichtung cincr 
öffentlichen Grünfläche ........................... DE 11.000,--

Gcsa~tkosten.......................-a............. DN 53.000,-- 
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